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Kodex-Revision 2012 
(Änderungen gegenüber der geltenden Version unterstrichen) 

 
 
1. Diversität 

 
42. Der Nominierungsausschuss oder der gesamte Aufsichtsrat unterbreitet  C 
der Hauptversammlung Vorschläge zur Besetzung frei werdender Mandate 
im Aufsichtsrat. Dabei sind vorrangig die Grundsätze der C-Regel 52, 
insbesondere die persönliche und fachliche Qualifikation der Mitglieder  
sowie die fachlich ausgewogene Zusammensetzung zu beachten. Weiters  
sind  Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die Internationalität 
der Mitglieder, die Vertretung beider Geschlechter und die Altersstruktur  
angemessen zu berücksichtigen. 

 
52. Bei der Bestellung des Aufsichtsrats achtet die Hauptversammlung   C 
auf die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitglieder und auf eine  
im Hinblick auf Struktur und Geschäftsfeld der Gesellschaft fachlich  
ausgewogene Zusammensetzung des Aufsichtsrats. 
Weiters sind Aspekte der Diversität des Aufsichtsrats im Hinblick auf die 
Internationalität der Mitglieder, die Vertretung beider Geschlechter und die  
Altersstruktur angemessen zu berücksichtigen. Die Hauptversammlung achtet  
darauf, dass kein Aufsichtsratsmitglied rechtskräftig wegen eines Delikts gerichtlich 
verurteilt ist, das seine berufliche Zuverlässigkeit als Aufsichtsrat  in Frage stellt.  
Die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats (ohne Arbeitnehmervertreter) 
beträgt höchstens zehn. 
 
52a. Jedes neue Mitglied des Aufsichtsrats hat sich angemessen über   C 
Aufbau und Aktivitäten des Unternehmens sowie über die Aufgaben 
und Verantwortlichkeiten von Aufsichtsräten zu informieren. 

 

 

2. Wechsel Vorstand-AR-Vorsitz 

 
55. Der Vorsitzende des Aufsichtsrats ist nicht ein ehemaliges Vorstandsmitglied,  C 
es sei denn, es liegt ein Zeitraum von 2 Jahren zwischen der  Beendigung der  
Tätigkeit als Mitglied des Vorstands und dem Beginn der Tätigkeit als  
Aufsichtsratsvorsitzender. 

 

 

3. Bekämpfung von Korruption 

 
18a. Der Vorstand berichtet dem Aufsichtsrat mindestens einmal jährlich über  C 
die Vorkehrungen zur Bekämpfung von Korruption im Unternehmen.  

 

 

4. Ergänzung der Präambel des ÖCGK 
 

"Unternehmen tragen Verantwortung gegenüber der Gesellschaft. Es wird daher auch empfohlen, 

entsprechende geeignete freiwillige Maßnahmen und Initiativen etwa zur Vereinbarkeit von Beruf und 

Familie umzusetzen." 
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5. Abschlussprüfung 
 

77.  Im Vertrag über die Durchführung der (Konzern-)Abschlussprüfung hat der   C 
Aufsichtsrat festzulegen, dass diese nach internationalen Prüfungsgrundsätzen (ISAs)

1
  

zu erfolgen hat.  
 
78.  Die Unabhängigkeit des (Konzern-)Abschlussprüfers ist essentiell für eine  L 
gewissenhafte und unparteiische Prüfung, insbesondere dürfen keine Ausschluss- 
oder Befangenheitsgründe vorliegen. Der Abschlussprüfer stellt vor allem sicher,  
dass zusätzliche Geschäftsbeziehungen mit dem zu prüfenden Unternehmen, wie 
Beratungsaufträge, seine wirtschaftliche Unabhängigkeit nicht beeinträchtigen. 
Die im Konzern wesentlich verantwortlichen Abschlussprüfer dürfen innerhalb 
von zwei Jahren nach Zeichnung des Bestätigungsvermerks weder eine  
Organfunktion noch eine leitende Stellung in der Gesellschaft einnehmen. 
Der Prüfungsausschuss hat die Unabhängigkeit  des (Konzern-)Abschlussprüfers  
zu überwachen, insbesondere im Hinblick auf die für die geprüfte Gesellschaft  
erbrachten zusätzlichen Leistungen (prüfungsbezogene und nichtprüfungsbezogene 
Dienstleistungen). 
 
79. Der (Konzern-)Abschlussprüfer hat den Vorsitzenden des Aufsichtsrats und den   L 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unverzüglich über alle Umstände zu  
informieren, die seine Ausgeschlossenheit oder Befangenheit begründen könnten.  
Über Schutzmaßnahmen, die getroffen worden sind, um eine unabhängige und  
unbefangene Prüfung sicherzustellen, ist dem Prüfungsausschuss zu berichten. 
 
80. Ein Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, der oder die  L 
in einen Wahlvorschlag aufgenommen werden soll, hat vor Erstattung dieses  
Wahlvorschlags durch den Aufsichtsrat beziehungsweise vor der Wahl durch die 
Gesellschafter einen schriftlichen Bericht über folgende Punkte vorzulegen:  

 aufrechte Eintragung in das öffentliche Register gem. § 23 AQSG als Nachweis  
über die Einbeziehung in ein gesetzliches Qualitätssicherungssystem;  

 Nichtvorliegen von Ausschlussgründen; 

 Darlegung aller Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen 
 könnten sowie jene Schutzmaßnahmen, die getroffen worden sind, um eine 
unabhängige Prüfung sicherzustellen; 

 eine nach Leistungskategorien gegliederte Aufstellung über das für das 
vorangegangene Geschäftsjahr von der Gesellschaft erhaltene Entgelt. 

 
81. Der Aufsichtsrat hat unverzüglich nach der Wahl mit dem gewählten (Konzern-) L 
Abschlussprüfer den Vertrag über die Durchführung der Abschlussprüfung 
abzuschließen  und das Entgelt zu vereinbaren. Das Entgelt hat in einem 
angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben des (Konzern-)Abschlussprüfers 
und dem voraussichtlichen Umfang der Prüfung zu  stehen. Der Prüfungsvertrag 
und die Höhe des vereinbarten Entgelts dürfen an keinerlei Voraussetzungen oder 
 Bedingungen geknüpft werden und nicht davon abhängen, ob der (Konzern-) 
Abschlussprüfer neben der Prüfungstätigkeit zusätzliche Leistungen für die geprüfte  
Gesellschaft erbringt. 
 
81a. Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat den (Konzern-)Abschlussprüfer   C 
zusätzlich zu den im Gesetz vorgesehenen Fällen zu einer weiteren Sitzung  
einzuladen. In dieser Sitzung ist auch festzulegen, wie die wechselseitige 
Kommunikation zwischen (Konzern-)Abschlussprüfer und dem Prüfungsausschuss zu 
erfolgen hat. Im Rahmen dieser Sitzungen hat es auch die Gelegenheit zu geben, dass 
ein Austausch zwischen dem Prüfungsausschuss und dem (Konzern-) Abschlussprüfer 
ohne Beisein des Vorstandes stattfinden kann. Bei Bedarf lädt der Vorsitzende des  

                                                           
1 International Standards on Auditing (ISAs), herausgegeben vom International Auditing and Assurance Standards 

Board (IAASB) der International Federation of Accountants (IFAC). 
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Prüfungsausschusses den (Konzern-)Abschlussprüfer zu weiteren Sitzungen  
des Prüfungsausschusses ein. 
 
82. Der Aufsichtsrat wird über das Ergebnis der (Konzern-)Abschlussprüfung in  L 
Form des gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungsberichts und der 
Berichterstattung im Rahmen der Redepflicht des (Konzern-)Abschlussprüfers  
sowie durch den Bericht des Prüfungsausschusses informiert. 
 
82a. Der Vorstand hat dem Aufsichtsrat nach Abschluss der Konzernabschlussprüfung   C 
eine Aufstellung vorzulegen, aus der die gesamten Aufwendungen für die Prüfungen in  
sämtlichen Konzerngesellschaften ersichtlich sind, und zwar gesondert nach Aufwendungen  
für den Konzernabschlussprüfer, für Mitglieder des Netzwerks, dem der Konzernabschlussprüfer  
angehört, und für andere im Konzern tätige Abschlussprüfer.   
  
 
 
 

 


